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Bekanntmachung 
der Neufassung des Verfütterungsverbotsgesetzes 

Vom 29. März 2001 

Auf Grund des Artikels 9 des BSE-Maßnahmengesetzes vom 19. Februar 2001 
(BGBI. I C.  226) wird nachstehend der Wortlaut des Verfütterungsverbots- 
gesetzes in der seit dem 22. Februar 2001 geltenden Fassung bekannt gemacht. 
Die Neufassung berucksichtigt: 

1. das arn 2. Dezember 2000 in Kraft getretene Gesetz ~ i b e r  das Verbot 
des Verfutterns, des innergemeinschaftlichen Verbringens und der Ausfuhr 
bestimmter Futtermittel vom 1. Dezember 2000 (BGBI. I S. 1635). 

2. den am 22. Februar 2001 in Kraft getretenen Artikel 1 sowie den am 1. Januar 
2002 in Kraft tretenden Artikel 2 des eingangs genannten Gesetzes. 

Bonn. den 29. Marz 2001 

D i e  B u n d e s m i n i s t e r i n  
f ü r  V e r b r a u c h e r s c h u t z ,  E r n a h r u n g  u n d  L a n d w i r t s c h a f t  

R e n a t e  K ü n a s t  
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Gesetz 
über das Verbot des Verfütterns, 

des innergemeinschaftlichen Verbringens und der Ausfuhr bestimmter Futtermittel 
(Verfütterungsverbotsgesetz - VerfVerbG) 

§ 1 

Verfütterungsverbot 

Das Verfüttern proteinhaltiger Erzeugnisse und von 
Fetten aus Gewebe warmblutiger Landtiere und von 
Fischen sowie von Mischfuttermitteln. die diese Einzel- 
futtermittel enthalten, an Nutztiere im Sinne des § 2b 
Abs. 1 Nr. 7 des Futtermittelgesetzes. ausgenommen 
solche, die nicht zur Gewinnung von Lebensmitteln 
bestimmt sind. ist verboten. Das Verbot gilt nicht für 

1. Milchund Milcherzeugnisse, 

2. proteinhaltige Erzeugnisse und Fette aus Gewebe 
von Fischen, die zur Verfutterung an Fische bestimmt 
sind, 

3. Futtermittel. die sich am 1. Dezember 2000 im Besitz 
eines Tierhalters befunden haben und zur Sicher- 
stellung der Ernahrung seiner Tiere, ausgenommen 
Wiederkäuer, erforderlich sind. 

5  24a Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung bleibt un- 
beruhrt. 

§ 2 

Verbot des Verbringens oder der Ausfuhr 

(1) Abweichend von 8 und 23 der Binnenmarkt- 
Tierseuchenschutzverordnung dürfen Futtermittel im 
Sinne des 5 1 nicht nach 

1. anderen Mitgliedstaaten verbracht oder 

2. Vertragsstaaten des Abkommens uber den Euro- 
paischen Wirtschaftsraum ausgefuhrt 

werden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Ausfuhr nach 
Drittlandern. 

§ 3 

Verordnungsermachtigung 

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 

1. soweit dies zur Vorsorge für die menschliche oder 
tierische Gesundheit oder zu deren Schutz erforderlich 
ist. die Verbote der 55  1 und 2 auf andere als die in 
5 1 Satz 1 genannten Futtermittel oder Tiere ganz oder 
teilweise zu erstrecken. oder, 

2. soweit dies mit dem Schutz der menschlichen oder 
tierischen Gesundheit vereinbar ist. Ausnahmen von 
den Verboten der 5 5  1 und 2 zuzulassen. 

(2) Das Bundesministerium fur Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft wird ferner ermachtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes- 
rates zu den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Zwecken 

1. das Herstellen, das Behandeln. das Verwenden, das 
Inverkehrbringen. das innergemeinschaftliche Verbrin- 
gen sowie die Einfuhr oder Ausfuhr von Futtermitteln, 
Zusatzstoffen oder Vormischungen zu verbieten oder 
zu beschranken, 

2. das Verwenden bestimmter Stoffe oder Verfahren bei 
der Herstellung oder der Behandlung von Futter- 
mitteln, Zusatzstoffen oder Vormischungen vorzu- 
schreiben sowie zu verbieten oder zu beschranken. 
insbesondere von einer Zulassung der Stoffe oder 
Verfahren abhangig zu machen, 

3. die Angabe von Warnhinweisen oder Gebrauchs- 
hinweisen für Futtermittel. Zusatzstoffe oder Vor- 
mischungen, die behandelt oder in den Verkehr 
gebracht werden sollen, zu regeln, 

4. die Ausstattung, Reinigung und Desinfektion der zur 
Beforderung von Futtermitteln. Zusatzstoffen oder 
Vormischungen dienenden Transportmittel sowie der 
bei einer solchen Beforderung benutzten Behaltnisse 
und Geratschaften und der Ladeplatze zu regeln, 

5. die Fuhrung von Nachweisen uber die Reinigung und 
Desinfektion nach Nummer4 zu regeln, 

6. vorzuschreiben, dass Futtermittel, Zusatzstoffe oder 
Vormischungen nur in bestimmten Betrieben her- 
gestellt oder behandelt oder nur von bestimmten 
Betrieben behandelt oder in den Verkehr gebracht 
werden dürfen. die von der zustandigen Behörde zu 
diesem Zweck anerkannt oder registriert worden sind. 
sowie die Voraussetzungen fur die Anerkennung oder 
Registrierung, die Zustandigkeiten und das Verfahren 
einschließlich des Ruhens der Anerkennung oder der 
Registrierung zu regeln. 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 6 kann insbeson- 
dere vorgeschrieben werden. dass die Anerkennung oder 
die Registrierung zu versagen ist. wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen. dass der Betriebsinhaber oder 
der für die Herstellung oder Behandlung Verantwortliche 
die erforderliche Zuverlassigkeit oder Sachkenntnis nicht 
hat. 

(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder 2 konnen 
auch zur Durchfuhrung von Rechtsakten der Euro- 
paischen Gemeinschaft im Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes erlassen werden. 
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(4) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder 2 können 
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden 

1. bei Gefahr im Verzuge oder 

2. wenn ihr unverzugliches lnkrafttreten zur Durch- 
fuhrung von Rechtsakten der Europaischen Gemein- 
schaft im Anwendungsbereich dieses Gesetzes er- 
forderlich ist, 

und ihre Geltungsdauer auf einen Zeitraum von hochstens 
sechs Monaten begrenzt wird. Ihre Geltungsdauer kann 
nur mit Zustimmung des Bundesrates verlangen werden. 

5 4 

Überwachung 

(1) Die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes. 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord- 
nungen sowie der in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes fallenden unmittelbar geltenden Rechtsakte 
der Eurooaischen Gemeinschaft wird von den nach Lan- 
desrecht zuständigen Behorden uberwacht. 

(2) 19 Abs. 2 bis 4 sowie die 19a und 19b des 
Futtermittelgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft wird ermachtigt. durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Maßnahmen vorruschreiben. die erforderlich sind. um 
Verstößen gegen dieses Gesetz. gegen die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder 
gegen die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
fallenden unmittelbar geltenden Rechtsakte der Euro- 
paischen Gemeinschaft zu begegnen. sowie das Verfah- 
ren der Überwachung naher zu bestimmen. Soweit es zu 
den in 5 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Zwecken erforderlich ist, 
kann in Rechtsverordnungen nach Satz 1 die 

1. Verpflichtung 

a) zur amtlichen Untersuchung von in den Anwen- 
dungsbereich dieses Gesetzes fallenden Erzeug- 
nissen, 

b) zur Durchfuhtung bestimmter betriebseigener Kon- 
trollen. 

C) zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von Unter- 
lagen 

sowie 

2. die Durchführung der amtlichen Untersuchung 
entsprechend 18 Abs. 1 des Futtermittelgesetzes 

geregelt werden. 3 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 5 

Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld- 
strafe wird bestraft, wer 

1. entgegen 5 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach 5 3 Abs. 1. ein Futtermittel 
verfuttert, 

2. entgegen 2 Abs. 1. auch in Verbindung mit Abs. 2 
oder einer Rechtsverordnung nach 3 Abs. 1. ein 
Futtermittel verbringt oder ausfuhrt, 

3. einer Rechtsverordnung nach 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
oder 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund 
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt. 

soweit die Rechtsverordnung fur einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist oder 

4. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft zuwiderhandelt. die 
inhaltlich 

a) einem in Nummer 1 oder 2 genannten Verbot oder 

b) einer Regelung. zu der die in Nummer 3 genannte 
Vorschrift ermachtigt, 

entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach 5 7 für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift 
verweist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer durch eine in Absatz 1 bezeich- 
nete Handlung 

1. die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen 
gefährdet, 

2. einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer 
schweren Schadigung an Körper oder Gesundheit 
bringt oder 

3. aus grobem Eigennutz fur sich oder einen anderen 
Vermogensvorteile großen Ausmaßes erlangt. 

(4) Handelt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 
fahrlassig, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe. 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt. wer vorsatzlich oder fahr- 
lassig 

1. einer Rechtsverordnung nach 

a) 5 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3. 4 oder 6 oder 5 4 Abs. 3 
Satz 1 oder 2 Nr. 1 Buchstabe a oder b oder Nr. 2 
oder 

b) 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 oder 4 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
Buchstabe C 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt. soweit die 
Rechtsverordnung fur einen bestimmten Tatbestand 
auf d iese Bußgeldvorschrift verweist. 

2. entgegen 5 4 Abs. 2 in Verbindung mit 19 Abs. 2 des 
Futtermittelgesetzes eine Auskunft nicht. nicht richtig. 
nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

3. entgegen 5 4 Abs. 2 in Verbindung mit 19 Abs. 3 
Satz 3 des Futtermittelgesetzes eine Maßnahme nicht 
gestattet oder eine Unterlage nicht vorlegt oder 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach 5 4 Abs. 2 in 
Verbindung mit 5 19a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder 4 
Satz 1 des Futtermittelgesetzes zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahr- 
lassig einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechts- 
akten der Europaischeii Gemeinschaft zuwiderhandelt, 
die inhaltlich 

1. einer Regelung, zu der die in 

a) Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a oder 

b) Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b 

genannten Vorschriften ermachtigen, oder 




